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SPRUCH 
 

Verschwendete Zeit ist Dasein. Gebrauchte Zeit ist Le-
ben.  
Edward Young; 1683 – 1765, englischer Dichter und Hofkaplan 

 

 Was Sie interessieren kann:  

 
Arbeitsrecht  

Anpassung einer Zulage bei Aufstockung der 
Arbeitszeit 

  

Das TzBfG (Teilzeit- und Befristungsgesetz) in Deutschland re-
gelt unter anderem die Möglichkeiten für Arbeitnehmer, ihre 
Arbeitszeit zu verringern oder zu verlängern. Das Gesetz gibt 
jedoch keine Auskunft darüber, wie sich eine Änderung der Ar-
beitszeit auf das Gehalt oder andere Leistungen, die der Arbeit-
nehmer als Gegenleistung für seine Arbeit erhält, auswirken 
wird. 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in seinem Urteil v. 
13.12.2023 klargestellt, dass ein Arbeitnehmer, der seine Ar-
beitszeit auf eine Vollzeitbeschäftigung erhöht, einen Anspruch 
darauf hat, dass sein Gehalt entsprechend dem Umfang der Ar-
beitszeiterhöhung anteilig angepasst wird. Das bedeutet, wenn 
die Arbeitszeit eines Mitarbeiters erhöht wird, muss auch das 
Gehalt in einem angemessenen Verhältnis zu dieser Erhöhung 
steigen. Dazu gehört auch eine vereinbarte Zulage. 
 
In einem Fall aus der Praxis verdoppelte eine Arbeitnehmerin 
ihre Arbeitszeit auf eine Vollzeitstelle. Neben dem Gehalt war 
auch eine Leistungszulage von 250 € während der Teilzeitbe-
schäftigung vereinbart. Die Arbeitnehmerin war der Auffas-
sung, dass auch diese angepasst werden müsste, der Arbeitge-
ber verweigerte dies jedoch. Die BAG-Richter entschieden zu-
gunsten der Arbeitnehmerin.  

 

 

 
 



 

 

 

Familienrecht/Erbrecht 

Umgangsrecht – Verteilung der Betreuungs-

last 

  

Grundsätzlich hat jedes Kind das Recht auf Umgang mit jedem 
Elternteil und jeder Elternteil ist zum Umgang mit den Kindern 
verpflichtet und berechtigt. Über den Umfang des Umgangs-
rechts kann das Familiengericht entscheiden. Es trifft dabei die-
jenige Entscheidung, die unter Berücksichtigung der tatsächli-
chen Gegebenheiten und Möglichkeiten sowie der berechtigten 
Interessen der Beteiligten dem Wohl der Kinder am besten ent-
spricht, praktikabel ist und regelmäßig ausgeübt werden kann. 
 
Der Umgang dient auch dazu, den hauptbetreuenden Elternteil 
zu entlasten und die tatsächliche Betreuung der Kinder in ei-
nem zu bestimmenden Umfang aufzuteilen. Daher ist es dem 
zum Umgang berechtigten Elternteil zuzumuten, das Kind bzw. 
die Kinder während des Umgangs in einzelnen Fällen fremdbe-
treuen zu lassen.  

 

 

Sonstiges 

Versicherter Arbeitsweg und unversicherter 
Abweg 

Die gesetzliche Unfallversicherung bietet u.a. Versicherungs-
schutz bei Unfällen auf dem Weg von und zur Arbeit (sog. 
Wegeunfälle). Auch ein Abweichen von dem direkten Arbeits-
weg kann unter bestimmten Voraussetzungen gesetzlich unfall-
versichert sein. Dabei muss aber ein ausreichender Zusammen-
hang mit der versicherten Tätigkeit bestehen bleiben. Eine sol-
che Ausnahme kommt gesetzlich etwa für einen vom Arbeits-
weg abweichenden Weg in Betracht, um ein Kind wegen der 
beruflichen Tätigkeit der Betreuung Dritter anzuvertrauen. 
 
Bewegt sich der Versicherte nicht auf einem direkten Weg in 
Richtung seines Ziels, sondern in entgegengesetzter Richtung 
von diesem fort, handelt es sich eben nicht um einen bloßen 
Umweg, sondern um einen Abweg. Wird der direkte Weg mehr 
als geringfügig unterbrochen und ein solcher Abweg allein aus 
eigenwirtschaftlichen, also nicht betrieblichen Gründen zurück-
gelegt, besteht kein Versicherungsschutz in der gesetzlichen 
Unfallversicherung. 



 

 

 
Das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) hatte über 
nachfolgenden Sachverhalt zu entscheiden: Eine Arbeitnehme-
rin begleitete ihre Tochter im Grundschulalter zu einem Sam-
melpunkt auf dem Schulweg. Dieser lag, von der Wohnung aus 
gesehen, in entgegengesetzter Richtung zur Arbeitsstätte. Auf 
dem Weg vom Sammelpunkt zu ihrer Arbeit, aber noch vor Er-
reichen des Wegstücks von ihrer Wohnung zur Arbeit, wurde 
die Arbeitnehmerin von einem PKW erfasst. Die LSG-Richter 
verneinten das Vorliegen eines Arbeitsunfalls, da sich der Unfall 
auf einem unversicherten Abweg ereignete. Die Mutter beglei-
tete ihre Tochter nicht – wie für den gesetzlichen Unfallversi-
cherungsschutz insoweit erforderlich – zum Sammelpunkt, um 
ihrer Beschäftigung nachzugehen, sondern allein und aus-
schließlich aus allgemeinen Sicherheitserwägungen zum Schutz 
der Tochter.  

 


